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Durch das erste Modernisierungsgesetz wurde das Nebentätigkeitsrecht zum 01.01.2025 geändert.
Seit der Neuregelung entfällt grundsätzlich die Genehmigungspflicht für alle entgeltlichen Tätigkeiten, deren zeit-
liche Beanspruchung weniger als 10 Stunden pro Woche und einer Gesamtvergütung von unter 10.000 Euro im 
Kalenderjahr beträgt.
Grundsatz
Grundsätzlich müssen Beamte gemäß Art. 81 II S.1 BayBG für alle Nebentätigkeiten die Genehmigung ihres Dienstherrn 
einholen. Erst nach erfolgter Genehmigung dürfen sie dieser Tätigkeit nachgehen, andernfalls können sie disziplinar-
rechtlich belangt werden! Die Regelungen der Nebentätigkeit gelten auch während einer Elternzeit oder einer Beurlau-
bung. 
Genehmigungsfreie Tätigkeiten
Eine Ausnahme von dieser Regel gibt es nur, wenn Beamte auf Verlangen des Dienstherrn eine Nebentätigkeit ausüben 
oder falls die Art der Tätigkeit explizit unter Art. 82 I BayBG als genehmigungsfrei aufgeführt wird. Klassische Beispiele 
für genehmigungsfreie Nebentätigkeiten sind Tätigkeiten in Berufsverbänden oder Selbsthilfeeinrichtungen der Beam-
tinnen und Beamten oder eine Tätigkeit als Nebenamtliche/r Dozent/in an der LFS/HföD, Bedienung auf Volksfesten, 
Tätigkeit als Vertreter von verschiedenen Verkaufsgütern oder Servicekraft. Die Ausübung einer oder mehrerer Nebentä-
tigkeiten im Gesamtumfang von bis zu 10 Stunden wöchentlich und einer Gesamtvergütung von bis zu 10.000 Euro im 
Kalenderjahr fällt künftig ebenfalls unter diese Vorschrift und ist grds. genehmigungsfrei. 

Darauf ist bei Nebentätigkeiten zu achten
Die Erfüllung der dienstlichen Pflichten darf zu keinem Zeitpunkt unter der Ausübung einer Nebentätigkeit leiden. Hier-
von wird generell ausgegangen, wenn die zeitliche Beanspruchung durch eine oder mehrere Nebentätigkeiten in der 
Woche zehn Stunden nicht überschreitet. Während einer Erkrankung oder einer Dienstunfähigkeit darf keine Nebentätig-
keit ausgeübt werden.
Jede Tätigkeit (gleich ob genehmigungspflichtig oder grds. genehmigungsfrei) die das Ansehen der öffentlichen Verwal-
tung schädigen kann, wie zum Beispiel Only Fans oder Tätigkeit in einem Bordell, ist nicht zulässig. Außerdem dürfen 
auch keine Tätigkeiten ausgeübt werden, die in einem Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten stehen wie z. B. Arbei-
ten bei einem Steuerberater.  

Zusammenfassender Rat 
Vor Aufnahme der Nebentätigkeit selbst prüfen:
• Liegt die zeitliche Inanspruchnahme für die Tätigkeit im wöchentlichen Schnitt und quartalsweise betrachtet unter 

10 Stunden?
• Liegt die Gesamtvergütung aller ausgeübter Nebentätigkeiten unter 10.000 Euro im Kalenderjahr?
• Könnte die Nebentätigkeit dem Ansehen des öffentlichen Dienstes schaden?
• Könnte die Nebentätigkeit im Widerspruch zu dienstlichen Interessen stehen?
Hat man bei einem der oben angeführten Punkte Zweifel, empfiehlt es sich, zur eigenen Sicherheit in jedem Fall die 
Genehmigung des Dienstherrn einzuholen. 
Antrag auf Genehmigung einer Nebentätigkeit
Aus dem Antrag auf Nebentätigkeit muss insbesondere der zeitliche Umfang, die Höhe der Vergütung und die Anschrift 
des Arbeitgebers hervorgehen. 
Der Antrag auf Nebentätigkeit wird seitens des Dienstherrn überprüft. Nur wenn kein Versagungsgrund des Art. 81 III 
BayBG vorliegt, also nur wenn nicht zu befürchten ist, dass durch die Nebentätigkeit z.B. dienstliche Interessen beein-
trächtigt werden, erteilt der Dienstherr die Genehmigung.
Der Antrag ist in der Steuerverwaltung als e-Antrag im UNIFA Ordner „Anträge Beschäftigte“ und darüber hinaus unter 
www.lff-intern.bybn.de/infothek/formularcenter/zentral zu finden.
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Mit Beschluss des Bayerischen Landtags vom 10.12.2024 wurde das Erste Modernisierungsgesetz Bayern verab-
schiedet, das die Bayerische Urlaubs- und Mutterschutzverordnung (UrlMV) an zwei Stellen wesentlich ändert.

Wegfall der „arbeitsmarktpolitischen Beurlaubung“
Die erste Änderung fand in §5 Abs. 2. Satz 1 Nr. 3 UrlMV statt und stellt auf den ersten Blick nur eine kleine redaktionelle Anpas-
sung dar. 
Hintergrund ist der Wegfall von Art. 90 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG), welcher die „arbeitsmarktpolitische Beurlau-
bung“ regelte. Es wird hier nur noch auf eventuell bestehende Altfälle, die zum 31. Dezember 2024 bestehen, verwiesen. Neu-
genehmigungen damit nicht mehr möglich. Die Gesetzesbegründung hierzu ist klar und verständlich: „Voraussetzung einer im 
geltenden Beamtenrecht in Art. 90 BayBG geregelten arbeitsmarktpolitischen Beurlaubung ist eine Arbeitsmarktsituation, in der 
ein außergewöhnlicher Bewerbungsüberhang besteht und deshalb ein dringendes öff entliches Interesse gegeben ist, verstärkt 
Personen im öff entlichen Dienst zu beschäftigten. Eine derartige Situation liegt derzeit nicht vor und ist unter anderem mit Blick 
auf die demographische Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten zumindest für den öff entlichen Dienst in Bayern insgesamt 
nicht zu erwarten. Es ist vielmehr auf nicht absehbare Zeit mit einem zunehmenden Mangel an entsprechenden qualifi zierten 
Bewerbern und Bewerberinnen zu rechnen. Für diese Vorschrift besteht kein daher kein Anwendungsbereich mehr.“

Automatische Ansparung des Erholungsurlaubs
Die zweite Änderung ist §8 Satz 1 UrlMV: „Nicht eingebrachter Erholungsurlaub wird mit Ausnahme des Zusatzurlaubs ange-
spart.“
Mit Inkrafttreten des Ersten Modernisierungsgesetzes Bayern zum 1. Januar 2025 wurde somit die bisher nur auf Antrag 
gewährte Urlaubsansparung für Beamtinnen und Beamte des Freistaates Bayern in eine automatische Ansparung des den 
15 Urlaubstage übersteigenden Teil des Erholungsurlaubs geändert. Die Ansparung wird zum Ende der an den Dienststellen 
geltenden Einbringungsfristen ausgewiesen. Ab 2026 wird die Ansparung auch in BayZeit automatisch erfolgen. Da die Prüfung, 
ob „die dienstlichen Belange es zulassen“ aus der alten Fassung weggefallen ist, wird grundsätzlich von Amts wegen ange-
spart. Dies gilt ab 1.1.2025 auch für den Urlaub von Anwärtern. Soweit Anwärtern bis zum Jahr 2024 ein möglicher Antrag auf 
Urlaubsansparung bisher abgelehnt wurde, so wird ab diesem Jahr auch dieser zum Ende der Einbringungsfrist „automatisch“ 
angespart.
Da das Antragserfordernis weggefallen ist, kann auch nicht mehr zu Jahresanfang (auf Antrag) ein möglicher Maximalanteil von 
15 Tagen angespart werden, sondern nur noch der „zum Ende der Einbringungsfrist“ 15 Tage übersteigende Anteil. Dieser kann 
15 Tage umfassen, kann aber auch weniger sein, abhängig davon, wie viel Urlaub aus dem Vorjahr tatsächlich eingebracht wur-
de. Eine andere Auslegung der Vorschrift lässt sich aus der Gesetzesbegründung (zu §7 Erstes Modernisierungsgesetz Bayern) 
nicht ableiten. Viele Kolleginnen und Kollegen müssen aufgrund der geänderten Gesetzeslage von dieser liebgewonnen Praxis  
Abschied nehmen. Ein Antrag ist nur noch erforderlich, wenn die Einbringungsfrist für angesparten Urlaub auf sechs Jahre nach 
§8 Satz 5 UrlMV verlängert werden soll.

Kuren werden jetzt auch ohne Amtsarzt genehmigt
Die dritte entscheidende Änderung fand in §14 Satz 1 UrlMV statt: „Für eine Kurmaßnahme, für die Beihilfe gewährt wird, wird 
Urlaub unter Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn unter Beachtung der dienstlichen Belange gewährt.“
Der notwendige Urlaub für Kuren ist nicht mehr über ein amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen, sondern seit 1.1.2025 ist es 
ausreichend, dass für eine Kur Beihilfe nach den beihilferechtlichen Vorschriften genehmigt wurde. Dafür ist ein einfaches ärztli-
ches Zeugnis (Verschreibung) inzwischen ausreichend. Hier muss bescheinigt werden, dass ambulante ärztliche Behandlungen 
und Heilbehandlungen außerhalb von Kurmaßnahmen wegen erheblich beeinträchtigter Gesundheit nicht ausreichend sind (§30 
Abs. 6 S. 1 Nr. 3 BayBhV). 
Nur noch bei Verkürzung von Wartefristen ist ein fachärztliches Zeugnis erforderlich. 
Soweit kein Urlaub nach §14 Abs. 1 UrlMV gewährt werden kann, ist auf Antrag  Erholungsurlaub oder Sonderurlaub nach §13 
UrlMV für den Zeitraum dieser Maßnahme zu gewähren. Wenn ein solches ärztliches Zeugnis vorliegt, besteht für den Dienst-
herrn nach dieser Vorschrift kein Ermessensspielraum bei der Urlaubsgewährung – es ist Erholungsurlaub zwingend zu gewäh-
ren.

Wesentliche Änderungen in der UrlMV zum 1.1.2025
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DSTG-Jugend:
Instagram

https://www.
instagram.com/
dstg_jugend/

Unter diesem Link 
finden Sie aktuelle 

Themen und Berichte der DSTG-
Jugend Bund.

Deutsche Beamtenbund 
Jugend Bayern:

https://dbbjb.eu

Hier finden Sie alle
Neuigkeiten der 
DBB-Jugend Bayern.

Fachliteratur:
dbbjb.eu/aktion-15/

Über die Deutsche 
Beamtenbund Jugend 
Bayern haben Sie 
als bfg-Mitglied 
in Ausbildung oder im 

Studium die Möglichkeit Fachliteratur 
zu bestelllen.

Dachverbände:
Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V. 
(DSTG)

www.dstg.de/

Bayerischer Beamtenbund e.V. (bbb)
www.bbb-bayern.de/

dbb beamtenbund und tarifunion
www.dbb.de/

Angebote des dbb:
dbb vorsorgewerk / dbb vorteilswelt

www.dbb-vorteils-
welt.de/

dbb akademie

www.dbbakademie.
de/

Bayernturnier: 
www.bayernturnier.de/

Hier finden Sie alle 
Informationen und 
die aktuellen Termine.

bfg Jugend:
Facebook

www.facebook.
com/bfgjugend

Instagram
www.instagram.
com/bfgjugend

Unsere Angebote 
für Sie im Internet
Zusammen mit ihren Dachverbänden BBB, DSTG und DBB 
Beamtenbund und Tarifunion vertritt die bfg auf allen 
Ebenen die Interessen ihrer Mitglieder. Entsprechend vielfältig 
sind die Angebote und Informationskanäle im Internet. 

Nachfolgend erhalten Sie eine kleine Übersicht über die wichtigsten Kommunikations-
kanäle der bfg! Alle Internetlinks sind sowohl als Text als auch als QR-Code abgebildet. 
So können Sie auch mit einem mobilen Endgerät schnell und bequem direkt auf die jeweiligen Angebote zugreifen.

bfg Webseite:
www.finanzgewerkschaft.de/

Hier finden Sie Infor-
mationen über die bfg, 
die Bezirksverbände 
und die bfg-Jugend.

bfg auf Social Media:
Facebook

https://www.
facebook.com/
Finanzgewerkschaft/   

Instagram
https://www.
instagram.com/
bayerische_
finanzgewerkschaft/   

Youtube
www.youtube.com/
@BayerischeFinanz-
gewerkschaft

bfg Web-App:
www.finanzgewerkschaft.de/app/

Unsere App ist der 
abgeschlossene 
Mitgliederbereich 
unserer Homepage. 
Hier erhalten Sie 

Zugang zur digitalen bfg-Zeitung, 
Infomaterial, Online-Seminaren 
und Erklärvideos, sowie zu anstehen-
den Veranstaltungen der bfg.

12/2024  •  Seite 19Mitgliederzeitschrift der Bayerischen Finanzgewerkschaft 11/2024  •  Seite 19Mitgliederzeitschrift der Bayerischen Finanzgewerkschaft

to go

12/2024  •  Seite 19Mitgliederzeitschrift der Bayerischen Finanzgewerkschaft

Da ja die Dokumente schrittweise nur noch digital zur Verfügung gestellt werden und die Nutzung des 
digitalen Ordners verpflichtend ist, bietet es sich an im Rahmen eines FAQ die verschiedenen Services 
zu erläutern.

Es gibt im Mitarbeiterservice eine neue Funktion, den Reiter Formulare. Über dieses Portal können durch eine zwei-
stufige Identifizierung bei der Anmeldung alle Dokumente ohne handschriftliche Unterschrift eingereicht werden. 
Es kann hier mit den verschiedenen Bereichen des Landesamts für Finanzen digital, schnell und unkompliziert 
kommuniziert werden. So ist es möglich, bei den Bezügestellen die Kontoverbindung oder vermögenswirksamen 
Leistungen zu ändern. Die E-Erklärung, Erklärung zum Hauptwohnsitz oder Fragen zum Job Bike in der Abrechnung 
sowie ein Widerspruch im Besoldungs- und Versorgungsbereich sind über das Mitarbeiterportal ohne Papier und 
Umwege möglich. 
Allgemeine Anfragen zu den Diensten und zum Portal können im ersten Feld getrennt nach den Bereichen Beihilfe-
Online, Digitaler Ordner, Reisemanagement, Versorgungsauskunft und Sonstiges getätigt werden. Bei jeder Anfra-
ge können auch bis zu 20 Dateien hochgeladen werden.

In der Kategorie Beihilfe können Allgemeine Anfragen z.B. Kostenvoranschlag, Rückantwort oder der Einkommens-
bescheid des Ehegatten getätigt werden. Es kann auch ein Widerspruch gegen alle Beihilfebescheide eingelegt 
werden. 
Bei den Themen Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten und Dienstunfall kann jeweils ein Widerspruch gegen 
einen Bescheid eingelegt werden oder jeweils eine allgemeine Anfrage getätigt werden. 

In der Kategorie Wohnungsfürsorge kann der Antrag auf Zuweisung einer Staatsbedienstetenwohnung oder der 
Antrag auf einkommensorientierte Miet-Zusatzförderung hochgeladen werden.

Es besteht auch innerhalb der Kategorien die Möglichkeit, PDF- Anträge und Dokumente zu allen anderen Themen 
an die Bezügestelle zu übermitteln. Es stehen noch nicht alle Formulare online im Mitarbeiterportal zur Verfügung 
aber die Dokumente werden nach und nach erweitert. Bis dahin können die entsprechenden Formulare aus dem 
Formularcenter benutzt und über die Möglichkeit des PDF- Uploads hochgeladen und an das Landesamt für Finan-
zen gesendet werden.

Aktuell läuft die Pilotierung mit den Beschäftigten des Landesamtes für Steuern bezüglich des Antrages auf Teilzeit. 
In einem eigenen Reiter Anträge an die Personalverwaltung der Steuerverwaltung können die Beschäftigten Ihren 
Teilzeitantrag dann digital an die Personalverwaltung übermitteln. Durch den Teilzeitantrag wird man nach dem 
Öffnen Schritt für Schritt geleitet. Zuerst muss das Passwort für das Mitarbeiterportal zur Identifizierung erneut 
eingegeben werden. Es muss die Besoldungsgruppe, die Qualifikationsebene, der Teilzeitgrund, der Beantragungs-
zeitraum und der Umfang in Prozent ausgefüllt werden. In dem Feld Ergänzungen besteht die Möglichkeit, etwaige 
Bemerkungen zum Antrag anzugeben. Es sind auch diverse Plausibilitäten hinterlegt, sodass keine versehentlich 
falsch ausgefüllten Anträge abgesendet werden können. Vor dem Übermitteln des Antrages gibt es die Möglich-
keit, sich das Dokument für seine Unterlagen auf dem eigenen Computer zu speichern.

Gerade in einer immer digitalen werdenden Zeit sind die Funktionen des Mitarbeiterservices eine echte Vereinfa-
chung und bringen sowohl dem Antragsteller als auch dem Bearbeiter Arbeitserleichterung.

Mitarbeiterservice – Formulare
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Die Pflege eines Angehörigen oder etwa selbst Pflegebedürftig zu sein, ist eine komplizierte Sache. Wir 
werden deshalb hierzu in mehreren Teilen etwas Licht ins Dunkel bringen.

Eine dauernde Pflegebedürftigkeit (mind. sechs Monate) muss in Form eines Pflegegrades festgestellt werden. Bei 
privat Versicherten muss ein Antrag auf Begutachtung bei der privaten Pflegeversicherung gestellt werden. Diese 
beauftragen dann das Unternehmen Medicproof zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und des Pflegegrades. 
Ein Pflegegrad wirkt immer zurück auf das Datum, an dem der Antrag gestellt wurde. Eine spätere Erhöhung des 
Pflegegrades ist ebenso zu beantragen. 

Bei gesetzlich Versicherten muss der Antrag bei der gesetzlichen Pflegekasse gestellt werden. Daraufhin beauf-
tragt die Pflegekasse den Medizinischen Dienst (MDK) zur Begutachtung und Feststellung des Pflegegrades.
Bei nichtpflegeversicherten Personen ist ein amts- oder vertrauensärztliches Gutachten über die Pflegebedürftigkeit 
und die Zuordnung zu einem bestimmten Pflegegrad über die zuständige Beihilfestelle einzuholen. 
Die Pflegeberatung für Beihilfeberechtigte, die privatversichert sind, erfolgt durch die Firma Compass. Diese Firma 
ist die erste Anlaufstelle, wenn man selbst oder ein naher Angehöriger pflegebedürftig wird. Die Kosten für diese 
Pflegeberatung werden direkt mit der Beihilfestelle gemäß § 7a SGB XI abgerechnet und es entstehen für die Per-
son keine Kosten.  

Pflegebedürftige haben, unterschieden nach Pflegegrad, einen Anspruch auf eine halbjährliche bzw. vierteljährliche 
Beratung nach § 37 Abs 3 SGB XI in den eigenen Häuslichkeiten, um die aktuelle Pflegesituation zu beurteilen. 
Diese Beratung wird meistens durch die Firma compass durchgeführt und dem Beihilfeberechtigten in Rechnung 
gestellt, die er anschließend bei der Beihilfe und der privaten Pflegeversicherung einreicht. Im Rahmen von diesen 
Besuchen kann auch direkt ein höherer Pflegegrad beantragt werden.
Die Vorschriften für die Beihilfe im Pflegefall sind in den §§ 31 bis 40 BayBhV zu finden.
Jeder Beihilfeberechtigte hat auch weiterhin Anspruch auf Beihilfe im Pflegefall. Somit erhalten der Beamte, seine 
berücksichtigungsfähigen Kinder und der berücksichtigungsfähige Ehegatte – wenn die Einkommensgrenze nicht 
überschritten wird – Beihilfe im Pflegefall. Die Beihilfe im Pflegefall unterscheidet sich somit grundsätzlich nicht von 
den Bemessungssätzen bei der normalen Beihilfe.  

Eine Besonderheit stellen die freiwillig gesetzlichen versicherten, beihilfeberechtigten Personen dar. Diese haben 
einen Anspruch auf Beihilfe bei Pflegeleistungen in Höhe von 50 Prozent obwohl sie auch Leistungen aus der ge-
setzlichen Pflegeversicherung erhalten. 

Ist der eigenständig gesetzlich versicherte Ehegatte beihilfeberechtigt, weil der Gesamtbetrag der Einkünfte im 
zweiten Kalenderjahr vor der Stellung des Beihilfeantrags 21.832 Euro nicht übersteigt, erhält er die Differenz zwi-
schen den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherungen und der beihilfefähigen Aufwendungen entsprechen 
seinem Bemessungssatz von 70 Prozent. Im Bereich der stationären Pflege besteht u.U. die Möglichkeit, eine 
zusätzliche Beihilfe zu den Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung einschließlich Investitionskosten nach § 
36 III BayBhV als ergänzende Fürsorgeleistung als einkommensabhängige Mehrleistung zu gewähren.
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Pflege Teil 1: Anspruch und Pflegegrad

Alles auf einen Blick – unsere FAQ´s
Ihr habt Fragen? Die bfg hat die Antworten!

In unseren Mitglieder- 
zeitschriften informieren  
wir regelmäßig über  
Themen die für alle  
Beschäftigte der baye-
rischen Finanzverwaltung 
von Bedeutung sind. 
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Alle Themen der Kategorie to-go 
auf einen Blick:

•	 Auswirkung Pflege auf Rente 
bzw. Pension

•	 Beihilfebemessungssatz

•	 Beihilfesatz

•	 Beitragsrückerstattung in  
der Rentenversicherung

•	 Beitragsrückerstattung 
Rentenversicherung

•	 Berücksichtigung  
der Kindererziehung  
beim Ruhegehalt

•	 Berücksichtigung der  
Kindererziehung beim  
Ruhegehalt – Teil 2 KEZ

•	 Berücksichtigung von zu  
pflegenden Personen bei  
den Bezügen

•	 Besoldung – Familienzuschlag

•	 Betriebliches Eingliederungs- 
management (BEM)

•	 Beurteilungen

•	 Der Rechtsschutz der bfg

•	 Die Versorgungslücke –  
was ist das?

•	 Dienstunfähigkeit

•	 Dienstunfall

•	 Dienstzeit

•	 Einsatz in den CCT

•	 Elterngeldplanung

•	 Elternzeit und Teilzeit  
in der Elternzeit

•	 Genehmigungspflicht 
Nebentätigkeiten

Werbung to-go / Wichtige Links
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•	 Gleichstellungsantrag

•	 Hinzuverdienst im Ruhestand

•	 Jahressonderzahlung

•	 Jahressonderzahlung für 
Tarifbeschäftigte

•	 Jobrad – der preiswerte Weg  
zum E-Bike?

•	 Kinderzuordnung im neuen  
Orts- und Familienzuschlag

•	 Krank im Ausland

•	 Krankheitstage während 
Ausbildung

•	 Lohnsteuerklassen

•	 Mitarbeiterservice – Formulare

•	 Nachversicherung

•	 Neues zur Nebentätigkeit

•	 Personalentwicklung –  
Rotationspunkte als 
Beförderungsvoraussetzung

•	 Pflege Teil 1:  
Anspruch und Pflegegrad

•	 Pflege Teil 2: Häusliche Pflege

•	 Pflege Teil 3: Verhinderungs- 
pflege, Kurzzeitpflege

•	 Pflege von pflegebedürftigen 
Angehörigen – Teil 1 Beamte

•	 Pflege von pflegebedürftigen  
Angehörigen – Teil 2 
Tarifbeschäftigte

•	 Probezeit nicht bestanden

•	 Probezeitverkürzung

•	 Rotationspunkte

•	 Rückforderung der Anwärter- 
bezüge bei Ausscheiden  
trotz erfolgreich absolvierter 
Ausbildung

•	 Sabbatjahr

•	 Studiernachmittage am 
Finanzamt

•	 Tarifrunde 2019

•	 Teilzeit und Elternzeit

•	 Umzugskostenbeihilfe

•	 Umzugskostenbeihilfe

•	 Urlaub im Beamtenbereich

•	 VBL - Zusatzversorgung

•	 Verbeamtung auf Lebenszeit

•	 Versorgungsausgleich

•	 Versorgungsauskunft, Renten- 
information – die Unterschiede

•	 Vollmacht

•	 Vorübergehende Erhöhung  
bis Rentenbeginn

•	 Wege in den Ruhestand

•	 Wesentliche Änderungen  
in der UrlMV zum 1.1.2025

•	 Widerspruch gegen die 
Bezügemitteilung

•	 Wohnungssuche

Hier geht‘s 
direkt zur Web-
App mit allen 
Informationen 
zu den to-gos:



Der Mitglieder-Bereich der bfg!  
Die Mitglieder-App der bfg enthält alle wichtigen, interessanten 
und aktuellen Informationen für bfg-Mitglieder und ist auch nur 
für diese zugänglich. Deshalb ist eine Registrierung erforderlich.

1
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AUFRUF DER WEB-APP:
 entweder über www.finanzgewerkschaft.de/app oder auf der  
Webseite www.finanzgewerkschaft.de rechts oben über „Web-App“. 

ERSTMALIGE ANMELDUNG: 
 Geben Sie als Benutzernamen Ihre E-Mail-Adresse ein.  
Zur erstmaligen Anmeldung wählen Sie das Feld „Neu registrieren“.

REGISTRIERUNG: 
 Es öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie Ihre Registrierung vornehmen können. 

 ■ Geben Sie hier bitte folgende Daten an:  
Vornamen, Nachname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Ortsverband

 ■ Bitte vergeben Sie ein Passwort, mit dem Sie künftig auf die App zugreifen wollen.  
Wenn Sie diese Angaben gemacht haben, wählen Sie bitte das Feld „Registrieren“.

 ■ Binnen 48 Stunden sollten Sie von der bfg-Geschäftsstelle eine E-Mail mit  
folgendem Inhalt erhalten:  

An:  Herrn oder Frau bfg Muster‐Mitglied  

Betreff:  Ihr Benutzerkonto wurde aktiviert  

Inhalt:   Liebes Mitglied der bfg, Sie können sich ab sofort an der Web App mit  
Ihren Zugangsdaten anmelden. Viel Spaß! Das Web-Team der bfg 
Ihre Zugangsdaten:  https://www.finanzgewerkschaft.de/app/  
Ihr Benutzername:  HerroderFraubfg-Muster-Mitglied@xyz.de  

APP BENUTZEN:
 Nun können Sie auf die bfg App zugreifen. Nutzen Sie dazu den Link auf der  
Benachrichtigungsmail, rufen Sie die App-Adresse in Ihren Favoriten auf oder  
geben Sie die App-Adresse noch einmal ein. 

ANMELDUNG: 
 Melden Sie sich jetzt erstmalig an! Geben Sie hierzu als Benutzernamen  
Ihre E-Mail-Adresse ein und Ihr bei der Registrierung angegebenes Passwort.  
Wählen Sie dann das Feld „Anmelden“. Damit öffnet sich die App und Sie sind „drin“.

So registrieren Sie sich für die App:

Mit der Web-App sind 
Sie immer auf dem 
allerneuesten Stand!

TIPP: 
Bleiben Sie angemeldet! 

Melden Sie sich nicht ab. 
In einigen Handybrowsern 
wird die Anmeldung erst 
nach mehrmaliger Eingabe 
verarbeitet. 

Wenn Sie dauerhaft  
angemeldet bleiben, kön-
nen Sie dies vermeiden.

KIOSK: hier finden Sie die  
Online-Ausgabe der bfg-Zeitung 
und andere Infoschriften.

FAQ: enthält die aus  
der Mitgliederzeitung  
bekannte „to go“-Seite.

VIDEOS: hier finden Sie Online-
Seminare, Erklärvideos und  
Mitschnitte von bfg-Seminaren.

NEWS: die News beinhalten  
sowohl allgemeine News  
als auch Neuigkeiten aus den  
beiden Bezirken. 

VERANSTALTUNGEN:  
Dieser Button enthält neben  
Präsenzterminen (z.B. Seminare 
oder Bayernturnier) auch die  
Termine für Online-Seminare.

www.finanzgewerkschaft.de/app

Die App wird  
laufend erweitert 
und verbessert.  
Hier können Sie  
die bfg-Zeitung  
lesen und sich über 
Veranstaltungen  
der bfg informieren.

Wenn Sie sich registriert 
haben und angemeldet sind, 
geht‘s hier nahtlos zur App. 

1

2

Themen: 
Versorgung,  
Dienstrecht 
und noch 
vieles mehr.

Die Mitglieder-App der bfg ersetzt den „alten“ Mitglieder-Bereich auf der bfg-Webseite.  
Die App wird über den ganz normalen Webseitenbrowser aufgerufen – mit jedem internet- 
fähigen Gerät, sei es ein stationärer PC, ein Laptop, Tablet oder Handy. Die aktuelle bfg- 
Mitgliederzeitschrift wird im Bereich „Kiosk“ in drei Formaten (als PDF, als ePub – zu lesen  
mit einem installierten ePub-Reader – und im Mobi-Format für den Kindle) angeboten.  
Daneben finden Sie Zeitschriften der Dachverbände als PDF und diverses Infomaterial der bfg. 
Unter „Termine“ erfahren Sie alle anstehenden Online- und Präsenzveranstaltungen.

Web-App
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DSTG-Jugend:
Instagram

https://www. 
instagram.com/ 
dstg_jugend/

Unter diesem Link  
finden Sie aktuelle 

Themen und Berichte der DSTG-
Jugend Bund.

Deutsche Beamtenbund 
Jugend Bayern:

https://dbbjb.eu

Hier finden Sie alle 
Neuigkeiten der  
DBB-Jugend Bayern.

Fachliteratur:
dbbjb.eu/aktion-15/

Über die Deutsche 
Beamtenbund Jugend 
Bayern haben Sie   
als bfg-Mitglied  
in Ausbildung oder im 

Studium die Möglichkeit Fachliteratur 
zu bestelllen.

Dachverbände:
Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V. 
(DSTG)

www.dstg.de/

Bayerischer Beamtenbund e.V. (bbb)
www.bbb-bayern.de/

dbb beamtenbund und tarifunion
www.dbb.de/

Angebote des dbb:
dbb vorsorgewerk / dbb vorteilswelt

www.dbb-vorteils-
welt.de/

dbb akademie

www.dbbakademie.
de/ 

Bayernturnier: 
www.bayernturnier.de/

Hier finden Sie alle 
Informationen und  
die aktuellen Termine.

bfg Jugend:
Facebook

www.facebook. 
com/bfgjugend

Instagram
www.instagram.
com/bfgjugend

bfg Webseite:
www.finanzgewerkschaft.de/

Hier finden Sie Infor-
mationen über die bfg, 
die Bezirksverbände 
und die bfg-Jugend.

bfg auf Social Media:
Facebook

https://www. 
facebook.com/ 
Finanzgewerkschaft/   

 

Instagram
https://www. 
instagram.com/ 
bayerische_ 
finanzgewerkschaft/   

Youtube
www.youtube.com/ 
@BayerischeFinanz-
gewerkschaft

Offizielle Webseite zu den 
PR-Wahlen 2026:

www. 
personalratswahlen.
bayern

Hier finden Sie alle 
aktuellen Informatio-

nen und Termine zu den Personal-
ratswahlen im nächsten Jahr.

GLEICH VORMERKEN: 23.06.2026

Unsere Angebote  
für Sie im Internet
Zusammen mit ihren Dachverbänden BBB, DSTG und DBB  
Beamtenbund und Tarifunion vertritt die bfg auf allen  
Ebenen die Interessen ihrer Mitglieder. Entsprechend vielfältig  
sind die Angebote und Informationskanäle im Internet. 

Nachfolgend erhalten Sie eine kleine Übersicht über die wichtigsten Kommunikations-
kanäle der bfg! Alle Internetlinks sind sowohl als Text als auch als QR-Code abgebildet.  
So können Sie auch mit einem mobilen Endgerät schnell und bequem direkt auf die jeweiligen Angebote zugreifen.


